
   Bekanntmachung der Stadt Hildesheim 
 
 
 

Vorbereitende Untersuchungen  
für ein neues förmlich festzulegendes Sa-

nierungsgebiet „Innenstadt“ 
 
 

Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) für ein neues förmlich 
festzulegendes Sanierungsgebiet im Bereich der Hildesheimer Innenstadt 
zwischen dem Hauptbahnhof im Norden und der Friesenstraße und Kreuz-
straße im Süden, der Kardinal-Bertram-Straße und Marie-Wagenknecht-
Straße im Westen, sowie dem Marienfriedhof, dem Kennedydamm und der 
Straße Zingel im Osten. 
 
Der Beschluss über den Beginn der vorbereitenden Untersuchung ist gem. § 141 Abs. 3 BauGB orts-
üblich bekannt zu machen. Dabei ist auf die Auskunftspflicht nach § 138 BauGB hinzuweisen.  
Der Beschluss wurde im Amtsblatt des Landkreises ortsüblich am 04.02.2026 bekannt gemacht. 
Auskünfte erteilt Herr Brüner ( 05121 / 301-3027) nach telefonischer Terminvereinbarung während 
der Dienstzeit. 
 

 
 
Diese Bekanntmachung finden Sie auch im Internet unter  
www.stadt-hildesheim.de/innenstadt sowie als Papieraushang  
im Bekanntmachungskasten am Verwaltungsgebäude  
Markt 2 der Stadt Hildesheim. 
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